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Textliche Festsetzungen sowie Kennzeichnungen, Hinweise und 
Empfehlungen 

(Juni 2020) 

Die nachfolgend aufgelisteten Festsetzungen sind hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsberei-
ches deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich der 7. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 16 „Am Hohen Weg“ in Biblis und ergänzen die im ursprünglichen 
Bebauungsplan Nr. 16 „Am Hohen Weg“ (in Kraft getreten am 08.06.1989) entsprechend 
zeichnerisch und textlich getroffenen Festsetzungen in dem überlagerten Teilbereich.  

Alle weiteren zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungspla-
nes Nr. 16 „Am Hohen Weg“ bleiben von der vorliegenden Bebauungsplanänderung unberührt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO) 

Über die bisherigen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung hinaus sind zu den nach § 8 
BauNVO festgesetzten Nutzungen ergänzend folgende Nutzungen zulässig: 

Beherbergungsbetriebe, insbesondere Ferienwohnungen und Hotelnutzungen, wie z.B. Hotel 
Garni, Motel oder Fremdenzimmer. 

B. Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB 

1. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaß-
nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind, hier: Vernässungs- und 
Überschwemmungsgefahr (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

1.1. Vernässungsgefahr 

Der Planbereich wird aufgrund oberflächennaher und schwankender Grundwasserstände 
gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als vernässungsgefährdete Fläche gekennzeichnet. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des „Grundwasserbewirt-
schaftungsplanes Hessisches Ried“ (festgestellt mit Datum vom 09.04.1999 und veröffentlicht 
im Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999 S. 1659; letzte Anpassung veröffentlicht im 
StAnz. 31/2006 S. 1704), dessen Vorgaben zu beachten sind. Während der Ausarbeitung 
dieser Verwaltungsvorschrift in den 1990er-Jahren lagen niedrige Grundwasserstände vor, 
weshalb mit dem Grundwasserbewirtschaftungsplan auch die teilweise großflächige Anhebung 
der Grundwasserstände beabsichtigt wurde. Seither haben sich die Grundwasserstände zwar 
erholt, eine Erhöhung der Grundwasserstände ist jedoch weiterhin möglich, die im Rahmen der 
endgültigen Bauausführung zu beachten sind. Im Plangebiet muss aber nicht nur mit hohen, 
sondern auch mit stark schwankenden Grundwasserständen und damit auch mit Setzungen 
und Schrumpfungen des Untergrundes gerechnet werden. Maßgeblich sind dabei jeweils die 
langjährigen Messstellenaufzeichnungen des Landesgrundwasserdienstes und speziell die 
Richtwerte der Referenzmessstellen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes zu berücksichti-
gen. Auf den im Grundwasserbewirtschaftungsplan festgelegten Zielpegelwert wird insbesonde-
re hingewiesen, welcher im Plangebiet bei ca. 86,8 Meter über Normalnull (müNN) liegt. Der 
Grundwasserflurabstand wird im hydrologischen Kartenwerk „Hessische Rhein- und Mainebene 
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- Grundwasserflurabstand im Oktober 2015“ des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie (HLNUG), Wiesbaden (Planstand vom Februar 2016) mit überwiegend 
ca. 3-4 m angegeben. Demzufolge ist in einigen Planungsgebieten ggf. mit Nutzungseinschrän-
kungen (z.B. Verzicht auf Unterkellerung) oder zusätzlichen Aufwendungen (z.B. bauliche 
Vorkehrungen gegen Vernässung) zu rechnen. Diese sind entschädigungslos hinzunehmen. 
Wer in ein bereits vernässtes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hineinbaut und keine 
Schutzvorkehrungen gegen Vernässung trifft, kann bei auftretenden Vernässungen keine 
Entschädigung verlangen. Aufgrund dieses Sachverhaltes wird empfohlen, vor Planungs- bzw. 
Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen im Hinblick auf die Gründungssituation 
und die Grundwasserstände durchführen zu lassen. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Grundwasserhaltungsmaßnahmen 
(z.B. im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde 
des Landkreises Bergstraße vorab zu beantragen sind. Zuvor ist zu klären, wohin das 
abgepumpte Wasser geleitet werden kann und es ist die Erlaubnis des Gewässereigentümers 
bzw. des Kanalbetreibers einzuholen. Das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 
Arbeitsschutz und Umwelt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, ist als Obere Bodenschutzbe-
hörde ebenfalls zu beteiligen. Dies gilt auch für alle sonstigen Grundwasserentnahmen. 

1.2. Überschwemmungsgefahr 

Der Planbereich wird aufgrund der Lage in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet 
(Risikoüberschwemmungsgebiet) gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als überschwemmungsge-
fährdete Fläche gekennzeichnet. 

Im Rahmen der Aufstellung eines Hochwasserrisikomanagementplanes für den Rhein wurden 
gemäß § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf der Grundlage aktueller digitaler Geländemo-
dellierungen Gefahrenkarten für den Rhein erstellt. In den Gefahrenkarten sind verschiedene 
Hochwasserszenarien abgebildet. Nach der Hochwassergefahrenkarte (HWGK) für den Rhein 
(Blattschnitt: G - 27) ist davon auszugehen, dass das Plangebiet im Falle eines Extremhoch-
wassers (HQextrem) überschwemmt werden kann. Der Planbereich liegt somit innerhalb der 
potenziellen Überschwemmungsgrenze eines extremen Hochwassers des Rheins. Vorsorge-
maßnahmen gegen Überschwemmungen sind aufgrund dieser Sachlage auf jeden Fall 
angebracht. Bei Sanierung und Neubau von Objekten sind Vorkehrungen zu treffen und, soweit 
erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefährden-
den Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand der Technik zu verringern (z.B. 
die hochwassersichere Heizöllagerung). Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, weitere 
elementare Vorsorgemaßnahmen beim Bau, bei der Erweiterung und der Sanierung zu treffen, 
um das Schadensausmaß bei Überschwemmungen möglichst gering zu halten. Informationen 
sind auch über das Internet auf der Webseite des Regierungspräsidiums Darmstadt (www.rp-
darmstadt.hessen.de) und auf der Webseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU; www.bmu.de) zu erhalten. Auf die zu diesem Thema 
vorliegenden Handlungsanleitungen für Bauherrschaft, Architekten und Planer wird hingewie-
sen. Insbesondere wird zum Thema Hochwasserschutz und risikoangepasstes Bauen auf die 
„Hochwasserschutzfibel - Objektschutz und bauliche Vorsorge“ des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) verwiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 78c Abs. 2 WHG die Errichtung neuer Heizölver-
braucheranlagen in Risikoüberschwemmungsgebieten verboten ist, wenn andere weniger 
wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen 
oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. Eine Heizölverbraucheranlage 
kann im Hochwasserrisikoüberschwemmungsgebiet wie geplant errichtet werden, wenn das 
Vorhaben der zuständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße spätestens 
sechs Wochen vor der Errichtung mit den vollständigen Unterlagen angezeigt wird und die 
Behörde innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Eingang der Anzeige weder die Errichtung 
untersagt noch Anforderungen an die hochwassersichere Errichtung festgesetzt hat. 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
http://www.bmu.de/
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C. Hinweise und Empfehlungen 

1. Sammeln, Verwenden und Versickern von Niederschlagswasser 

Um Trinkwasser im Sinne des § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) einzusparen, wird 
empfohlen, nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und 
als Brauchwasser und/oder für die Grünflächenbewässerung zu verwenden. Sollten Zisternen 
im Grundwasserschwankungsbereich eingebaut werden, sollten diese auftriebssicher 
hergestellt werden. 

Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sind Anlagen zur dezentralen Versickerung von 
nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, 
Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) anzulegen. Auf das 
Merkblatt DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) wird 
hingewiesen. Für die Bemessung von Versickerungsanlagen ist gemäß den bestehenden 
Richtlinien ein Mindestabstand von einem Meter zwischen dem tiefsten Punkt der Versicke-
rungsanlage und dem Bemessungsgrundwasserstand einzuhalten. Im Plangebiet ist von einem 
Bemessungsgrundwasserstand von ca. 87,50 müNN auszugehen. 

Auf das Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Bergstraße für die Versickerung von Niederschlagswasser wird hingewiesen. 

2. Pflanzabstände zu Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen 
sind ausreichende Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen 
dieser Anlagen vorgenommen werden können. 

Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu beachten, 
dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz 
von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) und Merkblatt 
DWA-M 162 (Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle) einen Mindestabstand zu den Ver- 
und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind die 
Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte der Bäume dementspre-
chend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von Betriebsmitteln sind deshalb 
vorher mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. 

Bei Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen durch Ver- bzw. Entsorgungsunterneh-
men im Bereich bestehender Bäume sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen durch die Ver- 
bzw. Entsorgungsträger zu errichten. 

3. Empfehlung für die Verwendung bestimmter Brennstoffe als Heizenergieträ-
ger 

Zur Vermeidung von schädlichen Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter Emissio-
nen) sowie zur rationellen Verwendung von Energie wird der Einsatz regenerativer Energiefor-
men (z.B. Erdwärme, Holzpellets, Solar- oder Photovoltaikanlagen etc.) empfohlen. Auf die 
Bestimmungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) wird verwiesen. 

4. Denkmalschutz 

Im Planbereich sind keine Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 und 3 Hessisches Denkmalschutz-
gesetz (HDSchG) bekannt. 

Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler nach 
§ 2 Abs. 2 HDSchG, wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände 
(z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 
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HDSchG unverzüglich der hessenARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes 
für Denkmalpflege Hessen) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
Bergstraße anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach 
der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für 
die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

5. Baugrund und Bodenschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Gemeinde Biblis keine flächendeckende Baugrun-
derkundung durchgeführt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage wird daher 
empfohlen, vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende 
Regelungen zu DIN EN 1997-2) bzw. DIN EN 1997 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in 
der Geotechnik) im Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durch ein 
Ingenieurbüro durchführen zu lassen. 

Der Gemeinde Biblis liegen für den Planbereich keine Hinweise auf das Vorhandensein von 
Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen und/oder 
Grundwasserschäden vor.  

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf 
organoleptische Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnlicher Geruch, Farbe etc.) zu achten. Ergeben 
sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung 
begründen, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, 
mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche 
Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind 
Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung und 
zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung 
vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird 
hingewiesen. Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 
In diesem Zusammenhang wird beispielsweise auf die Beachtung der DIN 19639 (Bodenschutz 
bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) hingewiesen. 

6. Löschwasserversorgung und Rettungswege  

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), 
aus § 14 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-
Arbeitsblatt W 405 (Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversor-
gung). Die Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 BauNVO. 

Im Zusammenhang mit den Flächen für die Feuerwehr wird auf die DIN 14090 (Flächen für die 
Feuerwehr auf Grundstücken) sowie die „Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ 
hingewiesen. Die entsprechenden Bestimmungen sind im Rahmen der Objektplanung zu 
beachten. 

Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur schnellen Erreichbarkeit für 
Feuerwehr und Rettungsdienst sind straßenseitig Hausnummern gut sichtbar und dauerhaft 
anzubringen. 

7. Artenschutz  

Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzenden, für die Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige Ansiedlung 
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von Arten). Es wird daher empfohlen, im Zweifelsfall eine fachlich qualifizierte Person zur 
Beurteilung der Situation bereits vor der Durchführung von Maßnahmen einzuschalten. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Anbau-, Umbau- 
oder Sanierungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 
BNatSchG) geregelten - derzeit nicht ersichtlichen, erst später eingetretenen - Verbote zum 
Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch geschützten Arten gelten 
(z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten, Zauneidechse). Nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu verletzen oder zu töten, sie 
erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu 
zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschriften (z.Zt. §§ 69, 71 
und 71a BNatSchG). Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig davon, ob die 
bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch im 
Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr 
Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder Winter 
gestellt oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies 
die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut 
zu überprüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. Eine örtliche 
Absuche durch eine fachlich qualifizierte Person wird daher empfohlen. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraussichtlich 
keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. Sofern dies 
aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende 
Genehmigung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu beantragen. 
Zur Vermeidung der Verbotstatbestände wird eine ökologische Baubegleitung durch eine 
fachlich qualifizierte Person empfohlen. 




